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Kreisverband Odenwaldkreis

	Ausscheiden aus dem BW
	Betreutes Wohnen



1. Ziel und Zweck 

Die Verfahrensanweisung regelt die Kündigung des Betreuten Wohnens von Seite des DRK und von Seite der Klient*innen. 

2. Geltungs- und Verantwortungsbereich 

Die Verfahrensanweisung gilt für die Leitung und die Mitarbeiter*innen im Betreuten Wohnen, die auch verantwortlich für die Durchführung sind. 

3. Beschreibung 

Es besteht die Möglichkeit des regulären und des irregulären Ausscheidens eines Bewohners aus dem Betreuten Wohnen. 

Das irreguläre Ausscheiden geschieht durch Kündigung von Seiten des DRK (individuelle Entscheidung z. B. wegen Regelverstößen, Rückfall). 

Die Vertragsbeendigungen werden schriftlich festgehalten und den Klient*innen schriftlich mitgeteilt. 

Das reguläre Ausscheiden geschieht in gegenseitiger Absprache zwischen Klient*innen und DRK und ist Teil der individuellen Hilfeplanung. 

Eine Mitteilung des Ausscheidens erfolgt an den LWV mit Angabe über regulärer oder irregulärer Beendigung. 

4. Mitgeltende Unterlagen 

·  Klientenakte 

5. Qualitätsaufzeichnung 

· Klientenakte 
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